
 
 

   Anlagespezifisches 

Hausordnung 

 Erlaubte Anzahl Personen 
Anzahl Personen Raumkombination Notausgänge (sind freizuhalten) 
50 Aula mit Galerie Keine spezifischen Anforderungen 

 Nutzung, Notausgänge, Nachtruhe und Immissionen 
- Die ordentliche Nutzung der Räume und Plätze ist von Montag bis Freitag grundsätzlich 

bis 22.00 Uhr gestattet. Spätestens um 22.15 Uhr müssen die Räume und Plätze verlas-
sen sein. Davon ausgenommen sind bewilligte Einzelanlässe und Verlängerungen. 

- Die Notausgänge sind nur im Notfall zu benutzen. Sämtliche Fluchtwege und die Notaus-
gänge sind jederzeit freizuhalten. 

- Alle Nutzungen haben die ordentliche Nachtruhe einzuhalten. 
- In allen Gebäuden gilt ein striktes Rauchverbot. 
- Unnötige Immissionen sind zu vermeiden 

 Sorgfalt, Übergabe und Leistungen 
- Sämtliche Räume und Plätze, Geräte sowie Inventar, welche zur Verfügung gestellt wer-

den von der Eigentümerin Einwohnergemeinde Neuenkirch sind mit Sorgfalt zu behandeln 
und sauber zu halten. Die Übergabe sowie die Abnahme erfolgen in Absprache mit der 
Hauswartung. 

- Die Beleuchtung in allen Räumen ist nach der Nutzung auszuschalten. 
- Bei grösseren Veranstaltungen können weitere Leistungen, insbesondere Stromver-

brauch, Reinigungsaufwand, etc. in Rechnung gestellt werden. 
- Bruchgeschirr, beschädigte und fehlende Gegenstände aus dem Kücheninventar sind 

vom Veranstalter zu bezahlen. Die Reparaturkosten für defekte Mietgeräte infolge un-
sachgemässer Nutzung werden ebenfalls dem Nutzer in Rechnung gestellt. Die Meldung 
erfolgt durch die Hauswartung an die Liegenschaftsverwaltung der Einwohnergemeinde 
Neuenkirch. 

-  Das Klavier ist mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Wird bei unsachgemässer Nut-
zung das Stimmen des Klaviers notwendig, gehen diese Kosten zu Lasten des Nutzers. 

-  Die Gruppenräume können als Ergänzung zur Aula gemietet werden.  
-  Auf Voranmeldung beim Hauswart können mehr Stühle zur Verfügung gestellt werden.  
-  Das Vereinsarchiv darf nicht für die Lagerung von Gebrauchsmaterialien verwendet 

werden.  
-  Die Vereine organisieren die Schränke für das Vereinsarchiv selbst und beschriften 

diese mit der zuständigen Ansprechperson 
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 Inventar und Geräte 
- Das Inventar sowie das Klavier sind nicht für den Gebrauch im Freien zugelassen. 
- Die Tische und Stühle sind gemäss Fotobeispiel zu versorgen. 
- Alle Geräte, das Inventar und das Zusatzinventar (insbesondere Klavier, Tische und 

Stühle) sind nach der Nutzung gereinigt an den gewohnten Platz zurückzustellen.   
- Festgestellte oder selbst verursachte Schäden sind unverzüglich dem zuständigen Haus-

wart mitzuteilen. Für Schäden haftet der Verursacher oder Nutzer. 
- Bruchgeschirr, beschädigte und fehlende Gegenstände aus dem Kücheninventar sind 

vom Veranstalter zu bezahlen. Die Reparaturkosten für defekte Mietgeräte infolge un-
sachgemässer Nutzung werden ebenfalls dem Nutzer in Rechnung gestellt. Die Meldung 
erfolgt durch die Hauswartung an die Liegenschaftsverwaltung der Einwohnergemeinde 
Neuenkirch.  

- Nach allen Anlässen sind die Räume und Plätze sowie die Zugangsstrassen aufgeräumt 
und besenrein dem Hauswart zu übergeben (vgl. Art. 21 Ziff. 1 Reglement über die Nut-
zung der Gemeindeliegenschaften). 

 Frittieren, Grillieren und Kochen 
- Das Kochen, Frittieren und Grillieren mit mobilen Geräten ist in den Räumen nicht gestat-

tet. 

 Reinigung und Abfall 
- Der Abfall nach Einzelanlässen muss durch die Nutzer entsorgt werden. Ausnahmen kön-

nen durch die Liegenschaftsverwaltung bewilligt werden. 
- In den Mietpreisen inbegriffen sind die Übergabe, die Rückgabekontrolle durch den Haus-

wart sowie eine Stunde Reinigungsaufwand. Der Reinigungsaufwand ab einer Stunde 
wird dem Nutzer verrechnet. 

 Verhalten 
- Das Ball-Spielen sowie Fahren mit Kick-Boards, Velo, etc. ist in den Räumen nicht gestat-

tet. 
- In allen Räumen herrscht grundsätzlich ein Hundeverbot. Auf den Plätzen müssen Hunde 

an der Leine geführt werden. 



 


